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Ab 1. September 1978: 

Gurtentragen wieder Pflicht! 
Regierung verabschiedete Verordnungen zum Strassenverkehrsgesetz 
WaB vom Gesetzgeber ausdrücklich 
vorgesehen und beabsichtigt war, 
wird nun erwartungsgemäss einge
führt: Ab .1. September 1978 ist das 
Tragen von Sicherheitsgurten auf 
den Vordersitzen von Personenwa
gen und Transportern wieder ge
setzliches Obligatorium. Die ent
sprechende Verordnung zum neuen 
Strassenverkehrsgesetz wurde in 

Schweizer Franken: 

Neues 
Hoch! 
Vorsicht beim Eintausch 
von Fremdwährungen 
Unsere Landeswährung, d e r  
Schweizer Franken, ha t  g e 
stern gegenüber  den  meisten 
Währungen erneut  Punkte 
gewonnen. Oesterreichische 
Schillinge wurden von d e r  
Landesbank nur noch  für 
11.60 angekauft und für 12 
Franken (für 100 öS) ver
kauft. Das englische Pfund 
kostete noch ganze  3.50 und 
den  US-Dollar erhielt man  b e 
reits um 1 Franken und 79 
Rappen. Gewerbeunterneh
men, insbesondere abe r  
Gastbetr iebe und Verkaufs
läden tun s icher  gut  daran,  
wenn s ie  beim Eintausch von 
Fremdwährungen die  aktuel
len Kurslisten konsultieren. 
Die Kurse d e r  Landesbank 
von ges tern  Mittwochmittag) 
finden Sie auf Seite 3 d e r  
heutigen VOLKSBLATT-Aus-
gabe .  

Heraus
gegriffen 
Was man über Aktien und 
Obligationen wissen muss 
Es gibt auch  in Liechtenstein 
immer mehr  Leute, die  ihr 
Geld in Form von Aktien o d e r  
Obligationen anlegen. Lesen 
Sie auf Seite 4 im heutigen 
VOLKSBLATT, w a s  man über  
d iese  Art d e r  Geldanlage 
wissen sollte. 

S O M M E R -
FESTIVAL 

französischer Parfüms 
zu äusserst 

günstigen Preisen 
Ueberzeugen Sie sich 

(solange Vorrat) 

bnM 

der Regierungsitzung vom Dienstag 
dieser Woche verarbschiedet. Die 
liechtensteinischen Automobilisten 
und ausländische Autofahrer, die in 
unser Land kommen, müssen sich 
bis in vier Wochen also wieder ans 
Anschnallen gewöhnen. 

Bekanntlich war das Gurtenobli-
gatorium bereits eingeführt, als ein 
schweizerischer Automobilist wegen 
einer Busse für das Führen seines 
Autos ohne angeschnallt zu sein, bis 
zum Bundesgericht in Lausanne 
ging und dort insofern Recht be
kam, als man die vorhandene, ge
setzliche Grundlage für die Verord
nung betreffend das Gurtenobliga-
torium als'unzureichend erklärte. 
Staatsgerichtshof-Entscheid 
mit weitreichenden Konsequenzen 
In unserem Lande hatte ein ähnli
cher Vorstoss eines inländischen 

Automobilisten bis zum Staatsge
richtshof noch wesentlich weitrei
chendere Folgen. Das ganze Schwei
zerische Strassenverkehrsgesetz 
(SVG) wurde als ungültig erklärt, 
weil man es seinerzeit nur  durch 
einfachen Gesetzesbeschluss als 
auch in Liechtenstein anwendbar 
erklärt hatte. Nach Meinung des 
Verfassungsgerichtes musste ( das 
Gesetz in seinem vollen Umfang 
vom Landtag gelesen und dann 
auch publiziert werden, um in un
serem Lande wirksam zu werden. 
Dieser Staatsgerichtshof-Entschei-
dung lebte der Landtag dann in der 
letzten Sitzung vor der Sommer
pause (am 24. Juni) nach und ver
abschiedete das neue Strassenver
kehrsgesetz im Eiltempo während 
einer Sitzung. Grundsätzlich han
delt es sich wieder um den Geset
zestext des SVG, der mit einigen 

Abänderungen und mit eben jener 
wichtigen Ergänzung versehen wur
de, in der die Regierung ausdrück
lich ermächtigt wird, das Gurten-
obligatorium auf dem Verordnungs
wege wieder einzuführen. 
Noch keine Schutzhelm-Vorschrift 
Wie uns der zuständige Ressortchef, 
Dr. Walter Kieber, auf Rückfrage 
hin bestätigte, wurde die Entschei 
dung über die Einführung des Helm-
Obligatoriums, für die es ebenfalls 
die gesetzliche Grundlage gäbe, vor
läufig vertagt. Dr. Kieber zum 
VOLKSBLATT: «Wir betreten hier 
Neuland. Meines Wissens hat die 
Bundesrepublik Deutschland als er
stes Land vor kurzem das Helm-
Obligatorium eingeführt. Es ist si 
eher sinnvoll, wenn wir noch eine 
Zeit lang abwarten, welche Erfah
rungen dort gemacht werden.» 

Das aktuelle Thema: 

«Wenigstens drei Wochen...» 
Die Gesetzliche ftsrienregelung in Liechtenstein 
Derzeit befindet sich buchstäblich 
das halbe Land in den Ferien. 
Fast alle grossen und grösseren 
Industrie- und Gewerbeunterneh
mungen bleiben bis Mitte des  
Monats geschlossen, die Hälfte 
der Schreibtische in der Verwal
tung und im Dienstleistungsbe
reich ist verwaist. Laut geltender, 
gesetzlicher Ferienregelung haben 
Arbeitnehmer in unserem Lande 
Anspruch auf wenigstens drei 
Wochen bezahlte Ferien. Trotz
dem gibt e s  in der Praxis erheb
liche Unterschiede, was die Fe
riendauer angeht. Eine «Volks-
blatt»-Anfrage beim Sekretär des  
Liechtensteiner Arbeitnehmerver
bandes (LANV), Eugen B ü c h e l ,  
hat diese Ungleichheit bestätigt. 

Wussten Sie beispielsweise, d a s s  
die Arbeitnehmer d e r  Metallindu
strie, insbesondere  wenn s ie  Mit

glieder im LANV sind, aufgrund 
von bestehenden Gesamtarbeits
verträgen besser  fahren, als Ar
beitnehmer in ande ren  Spar ten?  
Wer ist schon d a r ü b e r  im Bild, 
dass  ein Arbeitgeber die  Fortzah
lung d e s  Lohnes für die Ferien 
verweigern kann, sofern s ich d e r  
Arbeitnehmer in d e r  ihm zuste
henden Urlaubszeit von einem an
deren Arbeitgeber beschäftigen 
lässt (etwa um zusätzlich Geld zu 
verdienen)? 

Ferien für Heimarbeiter 
Es dürfte auch wei tgehend unbe
kannt sein, dass  Heimarbeiter, die  
«ununterbrochen» im Dienste 
e ines  Unternehmens s tehen,  eben 
falls Anspruch auf Ferien o d e r  we
nigstens auf Feriengeld haben.  
Letzteres wird g e m ä s s  Arbeitsver
tragsrecht  aus d e m  J a h r e  1974 je
weils im Juli fällig und  muss  we

nigstens s e c h s  Prozent  d e s  Jah
resgehal tes  eines Heimarbeiters, 
bzw. e iner  Heimarbeiterin, betra
gen.  

Grosszügige Handhabung 
In den Ausführungen d e s  LANV-
Sekretärs gegenüber  dem «Volks
blatt» kommt a b e r  auch  deutlich 
zum Ausdruck, d a s s  die liechten
steinischen Arbeitgeber in vielen 
Fällen gegenüber  ihren Mitarbei
tern hinsichtlich d e r  Ferienzeit 
und Ferienentschädigung gross
zügiger sind, als e s  vom Gesetz  
gefordert wird. 
Wir danken  an  d ieser  Stelle dem 
Sekretär  d e s  Arbeitnehmerverban
d e s  für se ine  spon tane  Bereit
schaft, unsere  Anfrage s o  umfas
send  zu  beantworten. Lesen Sie  
den  diesbezüglichen Beitrag «We
nigstens drei Wochen Ferien» auf 
Seite 3 d e r  heutigen Ausgabe.  

Zitat: 

Kunst des Oberlebens 
Gerhard Reddemann im «Rheinischen Merkur» über Liechtenstein 

Im Städtle 36 (neben der Post) 
FL-9490 Vaduz 075 / 2 43 55 

«Die einzigartige Stellung als Staats
zwerg und als Wirtschaftsgrösse 
verdankt Liechtenstein ein paar 
Launen der Geschichte, einem ge
wachsenen Zusammengehörigkeits
gefühl der Bewohner und der in 
vielen Generationen gepflegten 

. Kunst des Ueberlebens auch in 
schwierigsten Ze i ten . . . »  

Diese Passage ist einem umfas
senden Liechtenstein-Beitrag ent
nommen, der in der angesehenen 
deutschen Wochenzeitung «Rheini
scher Merkur» (Nr. 29 / 21.7.) er
schien. Als Autor zeichnet kein 
Geringerer als der Bundestags
abgeordnete Gerhard Reddemann. 
Reddemann ist der Berichterstatter 
des Politischen Ausschusses der Par
lamentarischen Versammlung des 

Europarates im Zusammenhang mit 
dem Aufnahmegesuch Liechten
steins als Vollmitglied. Die Parla
mentarische Versammlung wird be
kanntlich am 28. September dieses 
Jahres ihre grundsätzliche Empfeh
lung zum Beitrittsgesuch unseres 
Landes aussprechen. Liechtenstein 
hat derzeit das Statut eines offi
ziellen Beobachters. 

Kompliment für den Fürsten 
Gerhard Reddemanns Aufsatz im 
«Rheinischen Merkur» ist nicht nur 
eine sehr profunde Zusammenfas
sung über die Entstehung und die 
Geschichte Liechtensteins. Er ent
hält auch konkrete Aussagen des 
Autors zu bestimmten Fragen, die 
uns berühren. Aktuell der Hinweis 

Reddemanns auf die Person des 
Landesfürsten, wenn er schreibt: 
«Seit nunmehr 40 Jahren — die 
Feiern zum Thronjubiläum be
schäftigen gegenwärtig nicht nur 
Vaduz — steht Fürst Franz Josef" II. 
an der Spitze des Staates. Er lebt 
als erster Herrscher von Liechten
stein mit seiner Familie dauernd im 
Lande und ist mit seiner Frau, der 
Fürstin Gina, trotz oder gerade 
wegen seines zurückhaltenden Auf
tretens populärer als manches repu
blikanisches Staatsoberhaupt.» 

O Wir veröffentlichen den gesam
ten Beitrag aus dem «Rheinischen 
Merkur» (Titel: Ein europäischer 
Zwerg macht Karriere) auf Seite 5 
der heutigen Ausgabe. 

Regierungs
sitzung 
Die Beschlüsse dieser Woche 
Die Fürstliche Regierung hat in ih
rer Sitzung vom Dienstag (unter 
dem Vorsitz von Regierungschef 
Hans Brunhart) u.a.  folgende Be
schlüsse gefasst: 

Arbeitslosenversicherung 
Die Regierung nimmt die Verhand
lungsergebnisse über die Experten
gespräche am 13./14. Juli 1978 zur 
Vorbereitung eines Abkommens 
zwischen Liechtenstein und der 
Schweiz auf dem Gebiete der Ar
beitslosenversicherung zur Kennt
nis. 
Sozialversicherungsanstalten 
Ein Bericht der Kontrollstelle über 
die Jahresrechnung 1977/78 der Al
ters- und Hinterlassenenversiche-
rung, Invalidenversicherung und 
Familienausgleichskasse zuhanden 
der Regierung wird zur Kenntnis 
genommen. 
Sporthilfe 
Der Jahresbericht per Ende Juni 
1978 der Stiftung Liechtensteiner 
Sporthilfe wird zur Kenntnis ge
nommen. 
Krankenversicherung 
Neue Statuten der Freiw. Kranken
kasse Balzers sowie der Liechten
steinischen Krankenkasse, Schaan, 
mit den entsprechenden Satzungen 
werden genehmigt. 
Fernmeldeunion 
An die Internationale Fernmelde
union wird der Beitrag des Fürsten
tums Liechtenstein an die Ausgaben 
für das Jahr 1979 im Betrag von 
Fr. 63 200.— ausbezahlt. 
Beiträge des Landes 
Dem Technikum für Obst-, Wein-
und Gartenbau, Wädenswil, wird 
der Landesbeitrag pro 1978 im Be
trag von Fr. 500.— angewiesen. 

An den Liechtensteinischen Ski
verband wird die Restzahlung des 
Jahresbeitrages 1977 im Betrag von 
Fr. 9000.— angewiesen. 

Folgenden Sportverbänden wird 
der Jahresbeitrag 1977 angewiesen: 
wiesen: 
— Budoverband Fr. 11000.— 
— Tennisverband Fr. 14 000.— 
— Fussballverband Fr. 48 000.— 
— Landessportverband Fr. 60 000.— 

An die Gewerbeschule Rorschach 
wird eine Akontozahlung für das 
Schulgeld im Schuljahr 1978/79 im 
Betrag von Fr. 24 000.— geleistet. 

Einem Gesuch der Alpina Versi-
cherungs-AG, Zürich, um Ausrich
tung des Landesanteiles an die Prä
mien der obligatorischen Nichtbe
triebsunfallversicherung für das 
Rechnungsjahr 1977 wird stattge
geben und der Betrag von Fr. 364.— 
angewiesen. 

Der Jugendharmoniemusik 
Eschen/Trisuna Girls Triesen wird 
ein Unkostenbeitrag für die Teil
nahme am Blumenkorso in Locarno 
im Mai 1978 von Fr. 2400.— ausbe
zahlt. 
Subventionsbewilligungen 

Folgende Subventionen werden 
bewilligt: 
# Gemeinde Eschen: Kanalisation 
Landstrasse Nendeln, Los 2, Bau
summe Fr. 230 000.—, Subventions-
Satz 50 Prozent. 
# Kirchenchor Bendern-Gamprin: 
Anschaffungen von Neu-Instrumen-
ten, Anschaffungskosten Fr. 8849.—, 
Subventions-Satz 20 Prozent. 
# Musikverein Frohsinn, Rüggell: 
Anschaffungen von Neu-Instrumen
ten, Anschaffungskosten Fr. 12 410.-, 
Subventions-Satz 20 Prozent. 
Strassenverkehrsgesetz 
Die Regierung beschliesst im wei
teren Verordnungen zum Strassen
verkehrsgesetz. Wir verweisen auf 
unseren diesbezüglichen Beitrag 
über die Wiedereinführung des Gur-
tenobligatoriums auf dieser Seite 
(oben). 

Verwal(ungs-und Prival-Bank 
Allifnj>fsellsch»ft, Vaduz 
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